
Bei der Anwendung der Geldstrafe können nur Fest
stellungen zur realen finanziellen Lage des Beschuldig
ten berücksichtigt werden. Erwägungen, daß der Täter 
unter Nutzung der gegebenen gesellschaftlichen Mög
lichkeiten mehr verdienen oder besitzen könnte, sind 
nicht real. Es entspricht auch nicht der Funktion der 
Geldstrafe, bestimmte charakteristische Eigenschaften 
des Täters, wie z. B. Sparsamkeit oder Verschwen
dungssucht, zu belohnen bzw. zu bestrafen. Wenn man
gelnde Arbeitsdisziplin und Arbeitsbummelei Grund für 
ein nur geringes Einkommen sind und die Geldstrafe 
mit der Begründung angewendet wird, der Täter könne 
durch Verbesserung seiner Arbeitsdisziplin sein Ein
kommen erhöhen und die Geldstrafe realisieren, so ist 
dies in manchem Einzelfall sicherlich richtig. In der 
Regel wird aber die Geldstrafe allein nicht bewirken 
können, daß der Täter eine positive Einstellung zur 
Arbeit entwickelt. Bei solchen Tätern sind vielmehr

strafrechtliche Maßnahmen notwendig, die sie zur Be
währung in der Arbeit zwingen.

Der Umfang der Feststellungen zur realen finanziellen 
Lage des Beschuldigten muß gewährleisten, daß die 
Geldstrafe den Täter trifft und nicht zur Einschränkung 
des Lebensniveaus seiner Familie führt. Soweit dies in 
der konkreten Sache bedeutsam ist, müssen sich daher 
die Feststellungen auch darauf erstrecken, welchen Bei
trag andere Familienangehörige zum Familienunter
halt leisten und welche Größe die Familie hat. Bei be
stimmten Vermögensteilen (z. B. Ersparnissen) muß 
auch berücksichtigt werden, daß sie meist nicht nur 
dem Beschuldigten allein, sondern auch seinem Ehe
gatten gehören. Soweit es für die Realisierbarkeit der 
Geldstrafe erforderlich ist, muß daher der konkrete 
Anteil des Beschuldigten festgestellt werden, und nur 
dieser Anteil ist zu berücksichtigen.
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Strafrechtliche Verantwortlichkeit bei Abweichungen 
vom angestrebten Handlungsziel
Unsere Strafrechtspraxis wird — wenn auch nicht all
zuhäufig — mit Grenz- und Spezialfällen der strafrecht
lichen Verantwortlichkeit konfrontiert, die theoretisch 
begründeter Lösungen bedürfen, in denen die Prinzi
pien strafrechtlicher Verantwortlichkeit voll zur Gel
tung kommen. Zu derartigen Fällen gehört auch der 
Fall des Abweichens des Kausalverlaufs und des Fol
geneintritts von dem vom Täter angestrebten Hand
lungsziel.
Im folgenden soll anhand von Beispielen aus der Fra- 
xis zur strafrechtlichen Bedeutsamkeit der verschie
den strukturierten Abweichungen vom angestrebten 
Handlungsziel Stellung genommen werden.

Praktische Beispiele für Abweichungen 
vom angestrebten Handlungsziel

Das Bezirksgericht Cottbus hatte sich in seinem Urteil 
vom 20. März 1972 — 00 2 BSB 31/72 — (unveröffent
licht) mit folgendem Sachverhalt zu befassen:
Zwischen dem Angeklagten und dem Zeugen D. kam 
es in einer Gaststätte zu einer Auseinandersetzung, in 
deren Verlauf der Zeuge zum Angeklagten „Lump“ 
sagte. Daraufhin ergriff der Angeklagte einen schweren 
gläsernen Aschenbecher, um ihn nach dem Zeugen D. 
zu werfen. Der Aschenbecher traf die Ehefrau des Zeu
gen D. im Gesicht. Sie erlitt eine isolierte Jochbein
massivfraktur und war mehrere Monate lang arbeits
unfähig.
Das Kreisgericht verurteilte den Angeklagten wegen 
fahrlässiger Körperverletzung im schweren Fall (§ 118 
Abs. 1 und 2 Ziff. 2 StGB). Auf die Berufung hat das 
Bezirksgericht dieses Urteil im Schuld- und Strafaus
spruch abgeändert und dazu im wesentlichen ausge
führt:

„Die Handlung des Angeklagten, die darauf gerichtet 
war, den Zeugen D. mit dem Aschenbecher zu tref
fen und ihm dadurch Schmerzen zuzufügen oder ihn 
möglicherweise zu verletzen, wird nicht dadurch zu 
einer fahrlässigen Körperverletzung, daß der Ange
klagte mit seinem Wurf das beabsichtigte Ziel ver
fehlte und die in unmittelbarer Nähe stehende Ehe
frau des Zeugen traf. Die strafrechtliche Verantwort
lichkeit des Angeklagten bestimmt sich vielmehr nach

der Zielrichtung seiner auf die Verletzung eines 
Menschen gerichteten Handlung und der durch die Tat 
bewirkten Folge, der erheblichen Verletzung der Ge
schädigten D. Der Angeklagte hat deshalb keine fahr
lässige, sondern eine vorsätzliche Körperverletzung 
begangen und ist nach § 115 Abs. 1 StGB strafrecht
lich verantwortlich.“

Daß der Zeuge D. getroffen und — mehr oder weniger 
schwer — verletzt werden sollte, ist unstreitig; indes 
ist die durch die Tat bewirkte Folge, nämlich die er
hebliche Verletzung der Zeugin D., überhaupt nicht von 
der Tatentscheidung des Angeklagten umfaßt gewesen. 
Bei dieser Konstellation — besser: Divergenz — der ob
jektiven und subjektiven Tatumstände durfte sich das 
Bezirksgericht nicht mit einer so knappen Schuld
begründung begnügen. Eine detaillierte Prüfung und 
inhaltliche Begründung der strafrechtlichen Verantwort
lichkeit für die vom Angeklagten nicht angestrebte 
Felge war hier unumgänglich.
In der — sehr spärlichen — Literatur zu dieser Proble
matik wird hervorgehoben:

„Unwesentliche Abweichungen, die nur den konkre
ten Verlauf, aber nicht die Wirksamkeit der gesetzten 
Bedingungen überhaupt beeinflussen, berühren den 
Vorsatz des Täters und seine Verantwortlichkeit 
nicht . . . War dem Täter bewußt, daß zwischen dem 
erstrebten Zweck und den weiteren Folgen ein ab
solut notwendiger Zusammenhang bestand, so daß 
der Zweck nicht erreichbar war, ohne die anderen 
Folgen gleichfalls herbeizuführen, so liegt unbeding
ter Vorsatz vor.‘71/

L e k s c h a s  weist darauf hin, daß „im Falle des Ab
irrens des Kausalverlaufs . . . der Täter nicht gewußt 
(hat), daß sein Handeln diesen Erfolg herbeiführen 
kann. In solchen Fällen ist der Täter wegen Versuchs 
des beabsichtigten Verbrechens . . . und, soweit er an
dere gefährliche Folgen fahrlässig herbeigeführt 
h a t . . w e g e n  fahrlässiger Begehung dieses Delikts zu 
bestrafen.“/2/ Hier wird das bekannte Lehrbeispiel ge
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